
 

 

Stadt Marl 
Amt für Kultur und Weiterbildung 
„Heimatpreis“ 

45765 Marl 

Antrag für den Heimat-Preis Marl 2025 

Antrags- bzw. vorschlagsberechtigt sind alle Privatpersonen, Bürgerinitiativen als 
auch eingetragenen gemeinnützigen Vereine mit Wohnsitz bzw. Sitz in Marl. 
Vorschläge und Bewerbungen von Vereinen, Initiativen oder Einzelpersonen etc., 

die den Preis bereits erhalten haben, können erneut zugelassen werden. Sie 
können allerdings nur dann Berücksichtigung finden, wenn die 
Antragsbegründung neue bzw. andere Aspekte enthält und insofern nicht mit der 

ursprünglichen Beschreibung des ehrenamtlichen Engagements und des 
langjährigen, kontinuierlichen Einsatzes übereinstimmt. Darüber hinaus soll sich 
die Verwendung des Preisgeldes auf ein neues bzw. anderes heimatverbundenes 

Projekt beziehen, das bisher nicht durch den Heimatpreis gefördert wurde. 

Angaben zur/zum Vorgeschlagenen bzw. Antragstellenden 

Name (Gruppe/Verein)  

Straße, Hausnummer:  

PLZ: Marl 

Telefonnummer:  

Internet-/Webseite:  

Nummer im Vereinsregister (Auszug beifügen):  
 



 

Rechtliche Vertretung des Vereins/Ansprechpartner*in 

Funktion:  

Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ:  Marl 

E-Mail-Adresse:  

Telefonnummer:  

Bankverbindung 

Kontoinhaber:in:  

Bank/Sparkasse:  

IBAN:  

Beschreibung der Aktivitäten im Hinblick auf das Thema „Heimat“ unter konkreter 
Bezugnahme auf ein oder mehrere der festgelegten Kriterien. Bitte jeweils kurze, 
prägnante und aussagekräftige Beschreibungen eintragen. 

Das ehrenamtliche Engagement (das politische Ehrenamt ist ausgenommen) kann 
wie folgt beschrieben werden: 

 

  



 

Die Verwurzelung innerhalb der Stadt(-teile) und Berücksichtigung lokaler 
Besonderheiten kann dokumentiert werden durch: 

 

 

Identitätsstiftende Ziele und Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes 
werden/wird verfolgt/erreicht durch: 

 

 

 



 

Das Preisgeld würde als Anschubfinanzierung für folgende innovative, 
heimatverbundene Projekte verwendet: 

 
 

Beschreibung des langjährigen, kontinuierlichen Einsatzes: 

 

Für den Erhalt von Tradition und Brauchtumspflege und die öffentliche Sichtbarmachung 
von Stadtgeschichte und kulturellem Erbe setzt sich die/der Antragsteller*in bzw. 
Vorgeschlagene wie folgt ein: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der/Die Unterzeichner*in versichert die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und 
erklärt für die/den Antragstellende*n bzw. Vorgeschlagene*n das Einverständnis, 
dass die vorstehenden Angaben für die Durchführung der Preisermittlung und 

Preisverleihung gespeichert und verarbeitet und an die daran Beteiligten 
weitergegeben sowie im Falle der Preisverleihung öffentlich bekannt gemacht 
werden (z. B. bei der Preisverleihung oder im Rahmen der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Marl). Im Falle der Preisverleihung ist die/der 
Antragstellende bzw. Vorgeschlagene darüber hinaus einverstanden mit der 
Weiterleitung der Angaben an die zuständige Behörde für die Durchführung des 

Heimat-Preises auf der Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Der/Die Unterzeichner*in bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine 
(möglicherweise erneute) Zulassung zum Antragsverfahren vorliegen. Ein 

Anspruch auf den Heimat-Preis wird durch die Antragstellung nicht begründet. 

Marl,    
 (Datum)  (Unterschrift Antragsteller*in) 

 

Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag ist spätestens bis zum 

30.04.2025 

einzureichen bei der: 

Stadt Marl 
Amt für Kultur und Weiterbildung 
„Heimatpreis“ 

45765 Marl 


